
 
 
Vertragsbedingungen für Kurse 
 
Vertragsabschluss 

 Mit der Internetanmeldung und der Anzahlung anerkennt die gesetzliche Vertretung 
des Schülers / der Schülerin die Vertragsbedingungen sowie die aktuellen Preise und 
Zahlungsbedingungen. 

 Der Vertrag zwischen der gesetzlichen Vertretung und Mathecoaching Bürgisser 
kommt nach der Anmeldungsbestätigung bei der Anzahlung zu Stande. 

 
Kündigung durch die gesetzliche Vertretung 

 Ein Vertrag für einen Kurs ist bis 30 Tage vor Kursbeginn kündbar; die Kündigung ist 
von der gesetzlichen Vertretung schriftlich an das Sekretariat Mathecoaching Bürgis-
ser, Kienastenwiesweg 29, 8053 Zürich, zu richten. Die Anzahlung gilt als Aufwand-
pauschale und wird nicht zurückbezahlt.  

 Trifft eine schriftliche Mitteilung über den Nichtantritt eines Kurses weniger als 30 Ta-
ge vor Kursbeginn ein oder wird der Kurs ohne Mitteilung nicht angetreten, so wird 
der komplette Betrag in Rechnung gestellt.   

 
Kündigung durch Mathecoaching Bürgisser 

  Aus wichtigen Gründen kann Mathecoaching Bürgisser einen Vertrag ohne Einhal-
tung einer Frist kündigen. Als wichtige Gründe gelten beispielsweise: strafrechtlich 
relevantes Verhalten eines Schülers / einer Schülerin, wiederholte gravierende Stö-
rungen der Lektionen des Kurses usw. Die Kündigung erfolgt schriftlich mit Begrün-
dung an die gesetzliche Vertretung.  

  Im Falle einer Kündigung durch Mathecoaching Bürgisser wird das Kursgeld nicht 
rückerstattet.  

 
Krankheit, Unfall 

 Ist ein angemeldeter Schüler / eine angemeldete Schülerin wegen Krankheit oder Un-
fall verhindert, an gewissen Lektionen des Kurses teilzunehmen, so muss das Sekre-
tariat unverzüglich informiert werden (Tel. 044 381 35 65). Wird ein entsprechendes 
Arztzeugnis eingereicht, so werden die Kurskosten anteilmässig rückerstattet. Dabei 
gilt die Anzahlung als Umtriebsentschädigung und wird daher nicht in die Rückerstat-
tung einbezogen.  

 
Versicherung 

 Die Schülerinnen und Schüler sind von Seiten Mathecoaching Bürgisser nicht gegen 
Unfälle versichert. Die gesetzliche Vertretung ist verantwortlich, dass der Schüler/die 
Schülerin gegen die Folgen von Unfällen versichert ist. 

 
Haftung für Schäden 

 Für im Kurslokal oder auf dem Weg dorthin vom Schüler / von der Schülerin verur-
sachte Schäden haftet vollumfänglich die gesetzliche Vertretung.  

 Bei Diebstählen zum Nachteil des Schülers / der Schülerin übernimmt Mathecoaching 
Bürgisser keine Haftung. 

 
Gerichtsstand 

 Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Zürich 
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